
ÄQ3.-/!..L.. bis AQ...Q?.?AZ. beteiligt.

C VERFAHRENVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 920212 die Aufstellung des Bäguung/syalanes Nr. 42
|

"Westlich des Lechrings |" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am .....
’ÜÄ...„.Z ortsüblich bekannt

gemacht.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Träger

öffentlicher Belange gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebau1u/gäyes Nr. 42 "Westlich des

Lechrings I" in der Fassung vomOlßäAihat in der Zeit vom/ÜI.QÄ... bis ;...... „....zfisitatt gefunden.

3. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 "Westlich des Lechrings I" in der Fassung vom 0453/8
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 5 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

4. Der Entwurf der des Bebauungsplanes Nr. 42 "Westlich des Lechrings !" in de ssgng vom .ÄQÜ‘C. .2'

wurde mit Satzung und Begründung gemäß 5 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom . ..„-.Ü.Ö„. biis QZ...Ü7?.;. ..Z

öffentlich ausgelegt.

5. Die Gemeinde Untermeitingen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom/97>Ä2 den Bebauungsplan

Nr. 42 "Westlich des Lechrings |" gem. Q 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom49.z?.421. als Satzung

beschlossen.

Gemeinde Untermeitingen, den Ä%Ü<PZÜ//Z

6. Ausgefertigt

Gemeinde Untermeitingen, den ”ÜFZÖ/fä

1. Bürgermeister

7. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 42 "Westlich des Lechrings I" wurde am CIZÜKZü/a
gemäß 5 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 42 "Westlich des Lechrings |" ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Untermeitingen, n /%Ü{ZÜÄÄ

1. Bürgermeister


